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Stellungnahme zum Verordnungsentwurf COM(2025) 747final der Europäischen Kommission 

ÜBERARBEITUNG DES EU-GRUNDSTOFF-

RECHTS 

Am 4. Dezember 2025 veröffentlichte die Europäische Kommission ihren Vorschlag für 
eine Verordnung zur Überwachung und Kontrolle von Drogenausgangsstoffen und zur 
Aufhebung der aktuell geltenden Verordnungen. Der VCI unterstützt ausdrücklich das 
Ziel der Kommission die Verwendung von Drogenausgangsstoffen zur illegalen Herstel-
lung von Drogen zu verhindern und gleichzeitig die Vorschriften und Verfahren für den 
rechtmäßigen Handel zu erleichtern. 
 
Die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie unterstützt das EU-Grundstoffrecht 
sowie seine Umsetzung. Unsere Mitgliedsunternehmen kommen ihrer Verantwortung 
seit 1991 im Rahmen einer nationalen Vereinbarung über freiwillige Maßnahmen proak-
tiv und gewissenhaft nach. Diese freiwilligen Maßnahmen haben sich bis heute als wirk-
sames Instrument erwiesen, an dem wir uneingeschränkt festhalten. 
 
Vor diesem Hintergrund möchte der VCI auf Basis der Kenntnisse seiner Mitglieder, 
welche langjährige Erfahrung in der Umsetzung des EU-Grundstoffrechts vorweisen 
können, gerne konstruktiv und praxisbezogen zu dem Verordnungsentwurf Stellung 
nehmen. Die vorliegende Stellungnahme basiert auf dem derzeitigen Stand der Diskus-
sion innerhalb der VCI-Mitgliedsunternehmen sowie bisher veröffentlichten Informatio-
nen. 
 

Digitalisierung des Kommunikations- und Antragswesens 

 Der VCI begrüßt ausdrücklich die Vorschläge zur Digitalisierung des Kommuni-

kations- und Antragswesens im EU-Grundstoffrecht. Dies führt zu Verfahrens-

vereinfachungen und Bürokratieabbau. Die Umsetzung muss jedoch deutlich 

beschleunigt werden. 

 

Der VCI unterstützt die vorgeschlagene Digitalisierung der Prozesse durch Einrichtung 

eines zentralen elektronischen Systems für die Übermittlung, Speicherung, Verarbei-

tung und den Austausch von Informationen. Dies ist ein wichtiger Schritt, der zu einer 

Reduzierung des Verwaltungs- und Verfahrensaufwands sowie zur Beschleunigung der 

Abläufe führt. 

Die im Verordnungsentwurf vorgesehenen Implementationszeiträume für digitale Pro-

zesse sind aus unserer Sicht jedoch zu lang. Nach Inkrafttreten der neuen Verordnung 

werden Unternehmen die neuen Verpflichtungen direkt umsetzen müssen; von den 

durch digitalisierte Prozesse entstehenden Vorteilen jedoch erst sehr viel später profitie-

ren können. Dies läuft aus unserer Sicht dem Ziel der Erleichterung für den rechtmäßi-

gen Handel entgegen. Ein ambitionierterer Zeitplan zur Verabschiedung der 
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notwendigen Implementierungsrechtsakte und Operationalisierung digitaler Systeme ist 

daher essenziell. Für eine reibungslose Umsetzung digitalisierter Prozesse sowie zur 

Sicherstellung der Nutzerfreundlichkeit in der Praxis sollten zudem die Antragsteller bei 

der technischen Planung, Entwicklung und Umsetzung eingebunden werden. 

 

Umgang mit Designer-Grundstoffen 

 Die Aufnahme ganzer Stoffgruppen in die Anhänge der Verordnung führt zu 

fehlender Rechtssicherheit. Rechtssicherheit besteht nur, wenn Stoffe anhand 

einer CAS- und KN-Nummer individuell gekennzeichnet sind. 

 

Das Verfahren zur Aufnahme von neuen Designer-Ausgangsstoffen in das EU-Grund-

stoffrecht sollte deutlich beschleunigt werden. Eine Aufnahme ganzer Stoff-Familien in 

die Anhänge der Verordnung sieht der VCI aber weiterhin sehr kritisch. Sowohl Wirt-

schaftsbeteiligte als auch die zuständigen Vollzugsbehörden müssen für die Umsetzung 

der Vorschriften in die Lage versetzt werden, die relevanten Stoffe eindeutig und zwei-

felsfrei zu identifizieren. 

Die vorgesehene Ausnahme für Forschungs- und Innovationszwecke ist zwar positiv. 

Generische Listungen ganzer Stoffgruppen erschweren jedoch die laufende Überwa-

chung für Unternehmen sowie die Nutzung etablierter Systeme zur Einhaltung der Sorg-

faltspflichten. Klare Vorgaben und Leitlinien mit Listen erfasster Stoffe und ihrer CAS-

Nummern wären essenziell, falls an dem Vorhaben der Listung ganzer Stoffgruppen 

festgehalten werden sollte. 

Rechtssicherheit besteht allerdings nur dann, wenn Stoffe anhand einer CAS- und einer 

KN-Nummer im Verordnungstext individuell gekennzeichnet und eindeutig identifizierbar 

sind. 

 

Reduzierung des Verwaltungsaufwands und unnötiger Belastungen 

für Unternehmen 

 Der VCI begrüßt die Vorschläge der Kommission zur Reduzierung des Verwal-

tungsaufwands und der unnötigen Belastungen für Unternehmen. Im Einzelnen 

besteht jedoch noch Optimierungsbedarf. 

 

Der VCI begrüßt die Zusammenführung der beiden aktuell geltenden Verordnungen in 

ein konsolidiertes Regelwerk. Dies trägt aus unserer Sicht zu einer Harmonisierung der 

Durchführung und des Vollzugs der Vorschriften bei. 

Der Verordnungsentwurf sieht neue Pflichten zur Vorabmeldung beabsichtigter Einfuh-

ren auch für Stoffe des neuen Anhang II vor. Dies geht über den aktuell geltenden 

Rechtsrahmen hinaus. Diese neue Pflicht erhöht die administrative Belastung von Un-

ternehmen, ohne dass ersichtlich wird, dass sie die Aufdeckung verdächtiger Aktivitäten 

tatsächlich verbessert. 

Des Weiteren ist die Einführung von Konzentrationsschwellen für Gemische vorgese-

hen ohne, dass zum aktuellen Zeitpunkt konkrete Schwellen vorgeschlagen werden. Je 

nach Ausgestaltung der Grenzwerte kann dies Auswirkungen auf den Verwaltungsauf-

wand der Wirtschaftsbeteiligten haben. Daher sollten die Erfahrungen sowohl der natio-

nalen Behörden als auch der Antragsteller aus der aktuellen Praxis in die Diskussion 

einbezogen werden. 




